BDVI Thilringen - Rodaer Strae 24 - 07629 Hermsdorf

Thiringer Landtag

Ausschuss flir lnfrastruktur Landwirtschaft und Forsten
Jurgen-Fuchs— Stra&e 1

99096 Erfurt

25. Juni 2020 : ‘

Anhérungsverfahren gem. § 79 der Geschéftsordnung des Thiiringer Landtags

Stellungnahme zu den Entwiirfen

Drittes Gesetzes zur Anderung der Thiiringer Bauordnung (ThirBO) -

Typengenehmigung einfiihren - serielles Bauen erméglichen, Gesetzentwurf der
 Fraktion der CDU - Drucksache 7/131 - UND '

Drittes Gesetzes zur Anderung der Thiiringer Bauordnung, Gesetzentwurf der

Fraktion der FDP - Drucksache 7/300 -

Sehr geehrte Frau Vorsitzende
sehr geehrte Ausschussmitglieder,

im Namen der Landesgruppe Thiiringen des Bundes der Offentlich bestellten
Vermessungsingenieure e.V. (BDVI) bedanke ich mich fur die Moglichkeit der
Stellungnahme zu den obigen beiden Gesetzentwirfen.

Die Offentlich bestellten Vermessungsingenieure (ObVI) des Freistaates Thiringen

stiitzen lhre Tétigkeiten auf die Vorschriften der TharBQ, vor allem im Zuge

- der Beurteilung der Zuldssigkeit der Teilung von Grundstlcken und

- der Erstellung von Bauvorlageunterlagen fiir behordliche Genehmigungs-

' verfahren, die eine umfassende baurechtliche Beratung der Bauherren und
Entwurfsverfasser zum geplanten Bauvorhaben einschlieft, insbesondere zur
Einhaltung von Abstandsfldchen sowie

- der Absteckung der Grundfliche und Hohenlage der baulichen Anlagen.

Weiterhin erstellen die ObVI Pldne fiir Baulasteintragungen und zur Erstellung von

Abgeschlossenheitsbescheinigungen. ‘

Durch den konkreten Regelungsinhalt der uns Ubersandten Entwiirfe zur Anderung
der Thiiringer Bauordnung (ThirBO), sind die Offentlich  bestellten
Vermessungsingenieure nicht direkt betroffen. Wir begriifen jedoch grundséatzlich
die Bestrebungen zur Vereinfachung und Beschleunigung der Bauantragsverfahren.

Jedoch sind wir sehr dankbar fiir die Anfrage bzgl. weiteren- Anderungsbedarfes im
Hinblick auf eine zukiinftig anstehende Novellierung der ThirBO.
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' Insofern mdochten wir lhnen gern folgende Hinweise, Wiinsche und Anregungen
unsererseits vortragen. Auf zu ausfiihrliche Begriindungen haben' wir bewusst
verzichtet, um unsere Stellungnahme nicht zu tberfrachten, Natiirlich werden wir
gern - eine ausfiihrlichere Stellungnahme nachliefern bzw. direkt mit Thnen

diskutieren.
Zu § 6 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 Abstandsfldchen, Abstinde

Der aktuelle § 6 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 sollte wieder gestrichen werden, d. h. die
urspriingliche,  vor der letzten Novellierung geltende Regelung zu den
Abstandsflichen in § 6 Abs. 1 sollte wieder gelten.

Begriindung: ’
Einen volligen Verzicht auf Abstandsflichen innerhalb der im Zusammenhang
bebauten Ortsteile lehnt die Landesgruppe Thiiringen des BDVI im Interesse der
Wahrung des nachbarschaftlichen Friedens nach wie vor ab.
Hier wurde die Formulierung der Musterbauordnung (MBO) bernommen, ohne
diese ernsthaft zu hinterfragen. '
Wir méchten hier nur drei Zitate aus unseren direkten Nachbarbundeslidndern zu
diesem Thema anfihren:
1.) Anhérung des Innenausschusses am 05.11.2015 im Sdchsischen Landtag:
S. 16: Stefan Kraus: ... Ich bin auf Bundesebene der Huter der '
Mustérbauordnung, also des Regelwerks ..."
S. 17: "Zum zweiten Punkt: Im Abstandsflachenrecht will ich IThnen sagen: Auch
wenn die Musterbauordnung eine solche Regelung, wie Sie sie aus dem
Gesetzentwurf herausgestrichen haben, vorsieht, méchte ich lhneﬁ‘aus meiner
fachlichen Sicht sagen, es macht Sinn, dass Sie diese Regelung herausgestrichen -
haben." ' '
2.) Aufsatz von Prof. Dr. Michael Sauthoff, Prasident des Oberverwaltungsgerichts
und des Finanzgerichts in Greifswald zur Landesbauordnung Mec/(/énburg—
Vorpommern, 2015: '
“g) Zwischenergebnis
Insgesamt erscheint es gerechtfertigt, dass die meisten Bundesldnder diese
Regelung nicht Ubernommen haben. Eine Norm wie § 6 Abs, 14 LBauO a. F. oder
eine planerische Entscheidung der Gemeinde, etwa vorgesehen in einer Satzung
nach § 34 Abs. 3 BauGB, wire sachgerechter.”
3.) Anderungsantrag zum Entwurf des Gesetzes zur Anderung der Bauordnung des
* Landes Sachsen-Anhalt vom 02.05.2013:
"Zu Nr. 3: zu Buchst, al ‘
Ein volliger Verzicht auf Abstandsflachen innerhalb der im Zusammenhang
bebauten Ortsteile ist im Interesse des nachbarschaftlichen Friedens auch dann
abzulehnen, wenn sich ein Vorhaben nach Art und MaR der baulichen Nutzung,
der Bauweise und der Grundstucksfldche, die iberbaut werden soll, in die
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Eigenart der ndheren Umgebung einfligt. Die geltenden Bestimnﬁungen haben
~ sich bewéhrt."

Zu § 7 Teilung von Grundstiicken

Die Landesgruppe Thiringen des BDVI - empfiehlt §7 "im Sinne der
Verwaltungsvereinfachung entweder ganz zu streichen oder die
Teilungsgenehmigung, ausgestellt durch die untere Bauaufsichtsbehérde oder
Gf_fentlich bestellte Vermessungsingenieure, in § 7 ThirBO wieder einzufiihren.

Begriindung: .
Mit dem Wegfall der regelmiBig geforderten Teilungsgenehmigung nach § 19
BauGB wurde die Verantwortung bei der Teilung von Grundstiicken auf den

Eigentimer (den sog. ,Mindigen Biirger"), den Offentlich bestellten -

Vermessungsingenieur bzw. den Notar und das Grundbuch(-amt) iibertragen. Dies
kam einer Abschaffung der Teilungsgenehmigung gleich. ‘

Aus Sicht der Landesgruppe Thiringen des BDVI kann das Problem nur behoben
werden, wenn (der derzeit  wirkungslose) §7 im ~ Sinne der
Verwaltungsvereinfachung  entweder ganz  gestrichen wird oder die
Teilungsgenehmigung, ausgestellt von der unteren Bauaufsichtsbehorde, durch eine
Regelung in § 7 ThirBO wieder eingefuhrt wird. :
Alternativ koénnte die Ausstellung auch auf die bereits mit hoheitlichen Aufgaben
beliehenen Offentlich bestellten Vermessungsingenieure, die Tatbestinde an Grund
und Boden mit 6ffentlichem Glauben beurkunden dirfen, (bertragen werden; da
diese wihrend- der Béarbeitung einer Zerlegungsvermessung bereits jetzt eine
umfassende Beratung und Wertung. der bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen
Auswirkungen durchfiihren.

Zu § 71 Abs. 7 Baugenehmigung und Baubeginn

Die Landesgruppe Thiringen des BDVI begrift die Nachweispflicht nach § 71
Abs. 7 Satz 2, dass.die in der Baugenehmigung festgelegte bzw. in der Bauvorlage
dokumentierte Grundfliche und Hohenlage der baulichen Anlage eingehalten
wurde. Wir empfehlen jedoch die Nachweispflicht nicht nur" als
Entschlie&hngsermessen (Kann-Bestimmung) der Bauaufsichtsbehdrde, sondern als
gebundene Bestimnﬁung (Muss-Bestimmung), mindestens jedoch als Soll-
Bestimmung, in § 71 Abs. 7 Satz 2 ThurBO zu regeln. Formulierungsvorschlag:

.Die Bauaufsichtsbehorde verlangt, dass Absteckung und Hohenlage von ihr
abgenommen wird. Der Bauaufsichtsbehérde ist die Einhaltung der festgelegten
Grundfldche und Hohenlage nachzuweisen."
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Begriindung:
Im Moment haben wir in Thiringen ein sehr liberales Baurecht, welches nur
theoretisch ein schnelles und vor allem rechtssicheres Bauen ermdglicht. Zwar
kénnen die Bauaufsichtsbehorden z.B: (iber die Anforderung eines Amtlichen
Lageplanes eine gewisse ,echte” Prifung des geplanten Bauvorhabens anhand der
eingereichten Unterlagen durchfiihren. Dies wird jedoch faktisch nur in Erfurt und
Jena regelmiRig angewendet, die damit sehr gute Erfahrungen gemacht haben.
Auch eine spédtere Uberpriifung der Erstellung des Gebiudes wie in der
Baugenehmigung festgelegt (z. B. Uberpriifung nach §. 71 Abs. 7 ThirBO ,Vor
Baubeginn muss die Grundfliche der baulichen Anlage abgesteckt und ihre
Hohenlage festgelegt seinv."), ist derzeit aufgrund fehlender Kontrollmechanismen
*nicht méglich. Somit laufen u.a. die dem Schutz der Nachbarrechte dienenden
Vorschriften der ThUrBO aktuell ins Leere. Die Bearbeiter in den unteren
Bauaufsichtsbehorden sind infolgedessen aktuell ,zum Zuschauen verdammt®,

Durch. den  Wegfall der Pflicht zur Gebdudeeinmessung  werden
Gebdudeeinmessungen kaum noch beantragt. Somit ist auch diese mogliche
Kontrolle verloren gegangen.

0

Die in § 71 Abs. 7 Satz 2 des Entwurfs vorgesehene Nachweispflicht als
Ermessensentscheidung -der Bauaufsichtsbehorde erméglicht eine Kontrolle der
Einhaltung der in der Baugenehmigung festgelegten bzw. in der Bauvorlage
dokumentierten Lage und Hohe der baulichen Anlage. Aus Sicht der Landesgruppe
Thiiringen des BDVI ist die vorgesehene Nachweispflicht grundsdtzlich zu begriBen.
- Sie sollte aber zur Vermeidung der stetig steigenden nachbarschaftlichen
Streitigkeiten, nicht nur als EntschlieRungsermessungsentscheidung  der
Bauaufsichtsbehérde (Kann-Bestimmung) in § 71 Abs. 7 Satz 2 des Entwurfs

festgelegt werden, sondern als gebundene Entscheidung. Ansonsten besteht die

Gefahr, dass diese baurechtliche Kontrollfunktion von der Bauaufsichtsbehorde
kiinftig weiterhin nur unzureichend wahrgenommen wird. Diese Verfahren haben
sich in den anderen Bundeslindern (z. B. Nordrhein-Westfalen und Brandenburg)
tiber viele Jahre bewihrt und werden mit grofem Erfolg angewendet. Die Akzeptanz
unter Bauherren, Architekten und Behdrden ist dabei durchweg sehr hoch.

Die Kontrolle der Einhaltung der in der Baugenehmigung festgelegten bzw. in der
Bauvorlage dokumentierten Lage und Hohe der baulichen Anlage kann dabei iber
eine Gebdudeabsteckung, die ohnehin in den meisten Féllen erfolgt, und deren
Nachweis und/oder eine entsprechende Einmessungsbescheinigung (oder
Sockelabnahme) durch einen Offentlich bestellten Vermessungsingenieur erfolgen,
Ein Beispiel soll die Auswirkungen der Nichtanwendung verdeutlichen:

in  Nordrhein-Westfalen besteht die Méglichkeit der Anforderung einer
Einmessungsbescheinigung bereits seit vielen Jahren. Der entsprechende Paragraph
wurde jedoch gréRtenteils von den Baubehdrden nicht angewendet. Vor einigen
Jahren schlug man aufgrund einiger, durch aufmerksame Nachbarn aufgedeckter
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Abweichungen von erteilten Baugenehmigungen einen neuen Weg ein. Die
Regierungsprasidien empfahlen regelmdRig eine entsprechende Bescheinigung
anzufordern. In der Folge kam es zu massenweise verhdngten
Baueinstellungsverfligungen, da sich durch die Nichtiberpriifung der Einhaltung der
Bauantrige ein ,variables Anpassen" der Ausfithrungspldne quasi ,eingebirgert"
hatte. Dies betraf ca. ein Drittel aller Bauvorhaben! Nach unseren Erfahrungen kann
in Thiringen mit einer dhnlichen Zahl gerechnet werden. Seit EinfUhrung der
Nachweispflicht der Bauordnung durch Vorlage der Einmessungshescheinigung hat
sich dieses rechtswidrige Verhalten verstiandlicherweise recht schnell erledigt.

Eine Einmessungs-/Absteckbescheinigung sollte demnach auch bei Bauvorhaben im
Freistaat Thiiringen generell angefordert werden, da sie zu deutlich mehr
Rechtssicherheit und Verbraucherschutz fuhrt und u. a. hilft, zunichst unerkannte
und spater mit zusdtzlichen Kosten verbundene Unterschreitungen von
Abstandsfldchen zu vermeiden.

Zu § 82 Baulasten und Baulastenverzeichnis

In Absatz 2 sollte auch den ObVi die Mdglichkeit eingerdumt 'werden, die
Unterschrift des Grundstiickseigentimers 6ffentlich zu beglaubigen. Dies wiirde zur
weiteren Vereinfachung und Beschleunigung des Bauantragsverfahrens fir die
Burger fihren. .

In Absatz 5 sollte den ObVI grundsétzlich die Méglichkeit eingerdumt werden in das
Baulastenverzeichnis Einsicht nehmen zu kénnen. -

Begriindung:

Sofern auch ObVI die Erkldrungen zur Baulasteintragung offentlich beglaubigen
kénnten, wilirde dies zum einen die Bauaufsichtsbehérden entlasten, als auch zu
beschleunigten Bearbeitungszeiten fir die Antragsteller fihren. Da die ObVi in
vielen Fdllen im Rahmen lhrer Tatigkeit bereits jetzt die zugehtrigen Baulastenpline
erstellen und beratend den Grundstickseigentimern zur Seite stehen, scheint
unsere Forderung nur logisch und konsequent.

Die ObVI wurden im Rahmen lhrer Ausbildung (Studium und 2. Staatsexamen) auch
ausfahrlich im Bereich des Baurechts ausgebildet und sind als Experten fir alle
Fragen rund um Grund und Boden erste Ansprechpartner flr viele
Grundstiickseigentimer. Insofern koénnen sie als ,Experten mit Siegel® vom
Amtlichen Lageplan zum Bauantrag, (iber die notwendige Zerlegungsmessung, die
Baulasteintragung bis hin zur Gebdudeabsteckung und ggf. Sockelabnahme bzw.
Absteckbescheinigung die Bauherren vollumfanglich auf dem Weg zum Eigenheim,
zur neuen Schule oder dem Sportlerheim begleiten und beraten.

GemdB unserer obigen Ausfilhrungen ist demzufolge auch regelmiRig von einem
berechtigten Interesse der ObVl auf Einsichtnahme in das Baulastenverzeichnis
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auszugehen, Bereits jetzt werden diese Daten zum Beispiel i. Z, m. der Bearbeitung
von Zerlegungsmessungen und Baulandumlegungen benétigt. '

Zu § 86 Abs. 2 Nr. 1 Ordnungswidrigkeiten

Es sollte klargestellt werden, ob Ausziige aus der Liegenschaftskarte von den
Bauaufsichtsbehdrden stets als richtig anzusehen sind, obwohl bekannt ist, dass
diese falsche Darstellungen enthalten kdnnen.

Begrlindung:

Zu den genannten unrichtigen Plinen konnen auch die Ausziige aus der
Liegenschaftskarte zdhlen. Zwar nehmen das Liegenschaftskataster und damit auch
die entsprechenden Kartenausziige am Offentlichen Glauben des Grundbuchs Teil.
Es ist jedoch bekannt und nicht selten der Fall, dass sowohl Grenzen als auch
Gebdiude, verstadrkt durch die Objekte aus Luftbildbefliegungen, fehlerhaft sind. Hier
ist zu hinterfragen, ob dem ObVI oder dem Freistaat daraus ein Haftungsanspruch

entstehen kann oder stets vom Guten Glauben auszugehen ist. Eine diesbezlgliche

Klarstellung ist unseres Erachtens erforderlich.

Wir bitten um Berlcksichtigung unserer Anregungen in kommenden
Gesetzgebungsverfahren und stehen flir weitere Ausfilhrungen und Gesprdche gern
zur Verflgung.

Mit freundlichem Gruf ausﬁe%sdorf

Vorsitzender des BDVI Thiiringen

Das Dokument wurde zum Zweck der Verdffentlichung

in der BTD bearbeitet.
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Schreibmaschinentext
Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.
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